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Hop-on-Hop-off bei 
Zoll-Bestimmungen 
aus den USA

USA-Geschäfte meistern
2024 waren die USA nach Deutschland 
Österreichs zweitwichtigster Export-
markt. Die Ausfuhren beliefen sich auf 
16,2 Milliarden Euro. Österreich ist so-
mit von den neuen US-Importzöllen auf 
EU-Waren besonders stark betroffen.

Tipps für Exporteure

1.	Machen Sie das Zollthema zur Chefsa-
che – verlassen Sie sich nicht nur auf 
Speditionen. Als Exporteur haften Sie 
meist selbst für die korrekte Abwick-
lung und Abfuhr.

2.	Kalkulieren Sie verschiedene Zollvari-
anten, um möglichst flexibel auch auf 
kurzfristige Änderungen reagieren zu 
können.

3.	Prüfen Sie die US-Zolltarifnummer 
Ihres Produkts. Manche Waren wie 
Mobiltelefone und Computer sind 
aktuell zollfrei. Auch die Aufteilung 

auf Produktbestandteile kann hilfreich 
sein. Ebenso kann das Ursprungs-
land oder das Land der wesentlichen 
Bearbeitung über die Höhe des Zolls 
entscheiden.

4.	Bleiben Sie auf dem Laufenden: Der 
„Infopoint USA Zölle“ auf www.wko.at 
bietet laufend aktuelle Informationen. 
Auch Speditionen und Branchenver-
tretungen der Wirtschaftskammer 
helfen weiter.

Importe aus den USA

Falls sich an der US-Zollpolitik nichts än-
dert, wird auch die EU Strafzölle einfüh-
ren. Diese sind derzeit bis 14. Juli 2025 
ausgesetzt. Prüfen Sie Alternativen zu 
US-Importen.

Tipp: Wer den Zoll zu tragen hat, erfah-
ren Sie auf Seite 8.
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In der Sommerausgabe von impuls 
liegt der Schwerpunkt auf dem The-
ma Zölle. Auf die aktuelle Lage ein-
zugehen ist zwar durch das ständige 
Hin und Her schwer, aber wir möch-
ten Ihnen eine Orientierungshilfe 
bieten – eine Art Kompass durch das 
Zoll-Dickicht. 

Ebenfalls aktuell: Welche Pläne un-
serer neuen Regierung sind bereits 
in Umsetzung und betreffen uns alle 
bald? Wir geben in dieser Ausgabe 
auch die Antwort auf die ewige Fra-
ge, was man als Betriebsausgabe 
absetzen kann. Diese und viele wei-
tere Themen erwarten Sie in der ak-
tuellen Ausgabe.

Viel Freude beim Lesen!
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Lohnkonten

Dienstverträge

Reisekosten

Arbeitszeiten

Kassa

S T E U E R P R Ü F U N G

Die Gemeinsame Prüfung von Lohnab-
gaben und Beiträgen (GPLB), vormals 
GPLA, wird regelmäßig bei Unterneh-
men durchgeführt und umfasst in der 
Regel einen Zeitraum von drei bis fünf 
Jahren. Zu beobachten ist, dass die 
Prüfpraxis oft nicht mit den geplanten 
Anreizen zur Mehrarbeit zusammen-
passt.

Wer ist zuständig?

Die GPLB wird entweder von einem Prü-
fer der Finanz oder der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK) durchgeführt. 
Im Vorfeld werden detaillierte Unterla-
genlisten übermittelt. Geprüft werden 
Lohnsteuer, Sozialversicherung und 
Lohnnebenkosten.

GPLB erfolgreich  
meistern

Die GPLB umfasst einige „heiße Eisen“
Bei der Prüfung von Lohnabgaben und Beiträgen werden einige Punkte 
sehr genau hinterfragt – genaue Aufzeichnungen sind relevant.

Ablauf der Prüfung

Die Prüfung findet meist in der Kanzlei der 
steuerlichen Vertretung statt, jedoch sind 
auch Betriebsbesuche und Befragungen 
von aktiven und ausgeschiedenen Mitar-
beitern möglich. Für die Lohnsteuer kann 
eine strafbefreiende Selbstanzeige abge-
geben werden. Die Prüferbetreuung kann 
je nach Hartnäckigkeit sehr umfangreich 
werden, was sich dann auch in den Bera-
tungskosten niederschlägt.

Am Ende gibt es eine Schlussbespre-
chung mit Niederschrift und Prüfberich-
ten. Bei Unstimmigkeiten sind Rechts-
mittel möglich; für die Sozialversicherung 
muss zuvor ein Bescheid angefordert 
werden.

Kritische Prüfpunkte („heiße Eisen“):

1.	 Arbeitszeitaufzeichnungen: 
Diese müssen lückenlos und korrekt 
geführt sein und mit der Abrechnung 
übereinstimmen. Durchrechnungs-
zeiträume, Gleitzeit und All-In-Ver-
einbarungen werden nachgerechnet 
– auch bei leitenden Angestellten. 

2.	 Überstundenzuschläge:  
Laut Regierungsprogramm sollen 
Überstunden und Zuschläge steuer-
lich begünstigt werden. Die Prüfpra-
xis zeigt, dass bei Mehrstunden in 
Kombination mit Gleitzeit, All-In oder 
Durchrechnungen immer kritischer 
geprüft wird und die Steuerfreiheit oft 
aberkannt wird. Es wird sogar unter-
sucht, ob die Arbeit am Sonntag oder 
Feiertag wirklich notwendig war.  

3.	 Reisekosten und Kilometergeld: 
Reisekostenaufzeichnungen müssen 
mit den Arbeitszeiten übereinstim-
men. Taggelder sind aktuell bis 30 € 
pro Tag abgabenfrei, Nächtigungs-
gelder bis 17 €. Hier prüft die Finanz 
die Dauer der Dienstreise, wie oft 
der Zielort aufgesucht wurde und ob 
einzelne Mahlzeiten vom Arbeitgeber 
bezahlt wurden. Beim Kilometergeld 
wird insbesondere kontrolliert, ob 
Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte fälschlicherweise inkludiert 
wurden. Das Fahrtenbuch muss mit 
allen geforderten Merkmalen sehr 
genau geführt werden. 

4.	 Privatnutzung Firmen-PKW:  
Hier wird die Berechnung des Sach-
bezugs und die Kilometeranzahl für 
den halben Sachbezug geprüft. Bei 
Poolfahrzeugen muss nachgewiesen 
werden, dass Privatfahrten durch 
abendliche Schlüsselhinterlegung 
unmöglich sind. Spezialfahrzeuge 
wie z.B. Pannenfahrzeuge, werden 
hinsichtlich der fixen Einbauten 
genau unter die Lupe genommen 
und können ohne Sachbezug nur für 
die Strecke Wohnung – Arbeitsstätte 
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genutzt werden. Geprüft wird auch, 
ob der Mitarbeiter im Besitz eines 
Privatfahrzeuges ist. 

5.	 Freiwilliger Sozialaufwand:  
Steuerfreie Goodies wie Essensgut-
scheine, Öffi-Tickets, Zuschüsse für 
Kinderbetreuung oder Pensionsvor-
sorge müssen den strengen Kriterien 
entsprechen. 

6.	 Betriebsfeiern und Sachzuwen
dungen:  
Zum Nachweis der seit Jahren nicht 
erhöhten Betragsgrenzen von 365 € 
pro Person und Jahr für Feiern und 
186 € für Sachgeschenke werden 
Teilnahmelisten und Kostenaufstel-
lungen verlangt. Erfreulich: Berufliche 
Veranstaltungen im Interesse des Ar-
beitgebers schöpfen die Freibeträge 
nicht aus. Das Bundesfinanzgericht 
(BFG) hat entschieden, dass Veranstal-
tungen zur Förderung des Betriebs-
klimas nicht als Entlohnung gelten. 
Diese Entscheidung liegt aktuell beim 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) zur 
Überprüfung. 

7.	 Schmutz-, Erschwernis- und Gefah-
renzulagen: 
Bezüglich der Steuerfreiheit von bis zu 
400 € monatlich streitet die Finanz ger-
ne, ob die Verschmutzung, Erschwer-
nis oder Gefahr außerordentlich und 
ob die Höhe angemessen war. Tipp: 
Dokumentieren Sie – auch mit Fotos! 

8.	 Trinkgelder:  
Bei Kollektivverträgen mit Öffnungs-
klauseln werden die Pauschalen 
mit den tatsächlich zugeflossenen 
Trinkgeldern verglichen. Sind diese 
erheblich höher, werden SV-Beiträge 
nachverrechnet. In Sachen Lohnsteu-
er hat das BFG 2024 festgestellt, dass 
vom Arbeitgeber organisierte Vertei-
lungssysteme nach einem festgeleg-
ten Schlüssel nicht akzeptiert werden.  

9.	 Dienstwohnung:  
Der Sachbezug für kostenlose oder 

Checkliste Vorbereitung einer GPLB

verbilligte Wohnungen wird jährlich 
nachgerechnet.  

10.	Arbeitsplatznahe Unterkunft:  
Dienstzimmer usw. sind steuerfrei, 
wenn die Unterkunft der Sachbe-
zugswerteverordnung entspricht und 
der Mitarbeiter den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen woanders hat. Tipp: 
Meldezettel als Nachweis kopieren. 

11.	Umqualifizierung von Dienstver-
hältnissen:  
Die Behörde geht von einem echten 
Dienstverhältnis aus, obwohl die 
betreffende Person als neuer Selb-

ständiger oder freier Dienstnehmer 
bezahlt und abgerechnet wird. Es 
drohen rückwirkend Beiträge und 
Lohnsteuer.  
Aktuelle Entscheidungen des VwGH 
betonen die Bedeutung der unter-
nehmerischen Eigenständigkeit. 
Arbeitet ein freier Dienstnehmer nur 
beim Auftraggeber und nutzt dessen 
Infrastruktur, droht die Umqualifizie-
rung in ein echtes Dienstverhältnis. 
Bei neuen Selbständigen sollten 
eigene Betriebsmittel im Wert von 
über 1.000 € vorhanden sein – also 
oberhalb der Grenze für geringwerti-
ge Wirtschaftsgüter.

Zu Prüfungsbeginn zu übergeben:

✔ Dienstnehmer- und Dienstgeber-Lohnkonten (BAO-Export und als PDF)

✔ Bilanzen, Saldenlisten, Journale (BAO-Export pro Jahr)

Auf Aufforderung des Prüfers (vorab mitgeteilt oder im Zuge der Prüfung):

✔
Dienstverträge (zu empfehlen!), Dienstzettel (Mindeststandard), Praktikanten-  
und Volontärverträge, Werkverträge

✔ Geschäftsführerverträge

✔ Nachweise über Vordienstzeiten

✔ Vereinbarungen betreffend KFZ-Nutzung

✔ Fahrtenbücher, Kilometergeld-Aufzeichnungen

✔ Reiseabrechnungen

✔ Unterlagen über Gehaltsvorschüsse / Dienstnehmerdarlehen

✔ Unterlagen zu Karenz / Mutterschutz

✔ Berechnungsgrundlagen für Provisionen

✔ Arbeitszeitaufzeichnungen

✔ Aufzeichnung von Überstunden, Gleitzeit, Mehrstunden, Zulagen

✔ Urlaubs-, Krankenstands- und sonstige Abwesenheitsaufzeichnungen

✔ Sachkonten, Anlagenverzeichnisse und Kassabücher

✔ Kommunalsteuererklärungen

✔ Lohnzahlungsnachweise und Bankbelege

✔ Nachweise steuerfreie Bezüge

✔ Sportvereine: Nachweise Pauschale Reise-Aufwandsentschädigungen PRAE
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S T E U E R N

Die österreichische Regierung hat 2025 
ein großes Sparpaket beschlossen, um 
das Bundesbudget zu sanieren. Zur 
Verringerung des Defizites und lang-
fristigen Sicherung der Staatsfinanzen 
werden neue Steuern eingeführt, beste-
hende Steuern erhöht und so manche 
Steuerbefreiung gestrichen.

Spitzensteuersatz bleibt
Wer mehr als 1 Mio € im Jahr verdient, 
zahlt weiter 55 % Steuern auf das Einkom-
men, das über dieser Grenze liegt. Diese 
Regelung wurde bis 2029 verlängert.

Steuern auf Photovoltaikanlagen
Die Umsatzsteuerbefreiung auf Photo-
voltaikmodule wurde ab 1. April 2025 
aufgehoben – um neun Monate früher 
als ursprünglich geplant. Nur vor dem 7. 
März 2025 abgeschlossene Verträge pro-
fitieren noch vom Nullsteuersatz.

Budgetsanierung – 
Steuern NEU

Zur Staatskasse gebeten
Das Sparpaket der Regierung zur Staatsbudget- 
sanierung beinhaltet vielerlei Maßnahmen.

Anhebung der Wettgebühren
Die Gebühr auf Wetteinsätze wird von 2 
auf 5 % erhöht. Das betrifft alle im Inland 
abgeschlossenen Wetten, die nicht dem 
Glücksspielgesetz unterliegen. Die Ände-
rung gilt seit 1. April 2025.

Motorbezogene Versicherungssteuer 
für E-Autos
Seit April 2025 müssen auch E-Autos eine 
motorbezogene Versicherungssteuer be-
zahlen. Die Höhe der Steuer richtet sich 
nach Motorleistung und Gewicht des Au-
tos. Plug-in-Hybride werden steuerlich an 
reine E-Autos angeglichen. Die Befreiung 
gibt es künftig nur noch für elektrische 
Kleinkrafträder (E-Mopeds).

Bankenabgabe
Die Erhöhung der Stabilitätsabgabe 
(Bankenabgabe) wurde rückwirkend mit 
1. Jänner 2025 beschlossen.

Energiekrisenbeitrag
Stromerzeuger mit mehr als 1 MW Kapa-
zität müssen einen Energiekrisenbeitrag 
(EKB) leisten. Der EKB wird aus der Dif-
ferenz aus Markterlösen aus der Veräu-
ßerung von Strom und einer gesetzlich 
bestimmten Markterlösobergrenze er-
rechnet. Die Obergrenze wurde für die 
Jahre 2025 bis 2029 herabgesetzt.

Tabaksteuer angehoben
Die Tabaksteuer ist eine Verbrauchsteu-
er, die sowohl auf die Menge als auch 
auf den Wert der Tabakwaren berechnet 
wird. Es gelten unterschiedliche Steuer-
sätze für verschiedene Tabakprodukte. 
Seit 1. April 2025 wurde die Tabaksteuer 
erhöht. Für 1.000 Zigaretten steigt sie z.B. 
von 80 auf 83,50 €. 

Förderungen 
Der Klimabonus wurde gestrichen. Mit 
1. April 2025 wurde außerdem das bishe-
rige Fördermodell zur staatlichen Unter-
stützung der Bildungskarenz abgeschafft, 
für bestehende Modelle wurde eine Über-
gangsregelung verankert. Die Bildungs-
karenz soll ab 1. Jänner 2026 durch die 
Weiterbildungszeit ersetzt werden, um 
zukünftig gezielter und arbeitsmarktori-
entierter fördern zu können.

Erhöhung der Krankenversicherungs
beiträge für Pensionisten
Pensionisten müssen künftig mehr für die 
Krankenversicherung zahlen, die Beiträge 
steigen ab Juni 2025 bzw. Jänner 2026 von 
5,1 auf 6 %. Gleichzeitig wird die maxima-
le Sozialversicherungs-Rückerstattung 
(Negativsteuer) auf 710 € angehoben.

Höhere Bundesgebühren
Viele Bundesgebühren werden mit 48,2 % 
valorisiert. So muss man ab Juli 2025 
etwa für den Reisepass 112 € (bisher: 
75,90 €), für den Führerschein 90 € (bis-
her: 60,50 €) auslegen. Auch die Kosten 
für Staatsbürgerschaft, Aufenthaltstitel 
und Eingaben bei den Höchstgerichten 
werden steigen.
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Der Staat spart: 
Keine Umsatz-
steuerbefreiung 
für Photovoltaik-
anlagen mehr
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F R A G E  &  A N T W O R T

Kann ich  
Konferenz
kosten steuer-
lich absetzen?

Kann ich  
noch in  
Bildungs- 
karenz gehen?

Wie viel  
darf ich beim  
Sommerjob 
dazuverdienen?

Einer Fachärztin wurden die Flug-
kosten zu einem Tauchmedizin-
Workshop auf die Malediven nicht 
anerkannt, obwohl die Fortbildung 
als ärztliche Pflichtausbildung 
anerkannt wird und auch Fortbil-
dungspunkte vergeben werden. Das 
Bundesfinanzgericht entschied auf 
ein nicht abzugsfähiges Mischpro-
gramm.

Eine steuerliche Abzugsfähigkeit ist 
nur dann möglich, wenn folgende Vor-
aussetzungen kumulativ vorliegen:

	● Planung und Durchführung der 
Fortbildung erfolgen entweder im 
Rahmen einer lehrgangsmäßigen 
Organisation oder in einer Weise, die 
die zumindest weitaus überwiegen-
de berufliche Bedingtheit erkennen 
lässt.

	● Die Reise müsse nach Planung und 
Durchführung die Möglichkeit bie-
ten, Kenntnisse zu erwerben, die 
eine einigermaßen konkrete berufli-
che Verwendung ermöglichen.

	● Das Reiseprogramm inkl. Durchfüh-
rung muss nahezu ausschließlich 
auf die Berufsgruppe des Steuer-
pflichtigen abgestellt sein, sodass sie 
jeglicher Anziehungskraft auf andere 
beruflich interessierte Teilnehmer 
entbehren.

	● Programmpunkte von allgemeinem 
Interesse dürfen zeitlich gesehen 
nicht mehr Raum einnehmen als 
bei einer normalen Berufsausübung 
(Anhaltspunkt: „Normalarbeitszeit“ 
von durchschnittlich acht Stunden 
täglich).

Das Ende der Bildungskarenz zum 
1. April 2025 kam für viele über-
raschend. Für bereits laufende 
oder unmittelbar bevorstehende 
Bildungskarenzen gibt es jedoch 
Übergangsregelungen: Weiterbil-
dungsgelder und Bildungsteilzeit-
gelder, die bis zum 1. April 2025 vom 
AMS bewilligt wurden, werden für 
die genehmigte Bezugsdauer weiter-
hin ausgezahlt. Die Förderung kann 
für Personen, die spätestens am 31. 
Mai 2025 mit ihrer Bildungskarenz 
begonnen haben, ebenfalls noch 
gewährt werden.

Seit der Abschaffung der Bildungs-
karenz im April 2025 gibt es keine 
finanzielle Unterstützung mehr für 
Beschäftigte, die neben ihrem aufrech-
ten Dienstverhältnis eine Ausbildung 
beginnen möchten. Eine Nachfolge-
regelung befindet sich noch in Ausar-
beitung und ist frühestens ab 2026 zu 
erwarten. 

Bis dahin bleiben nur ungeförderte 
Alternativen wie unbezahlter Urlaub, 
Teilzeitvereinbarungen oder Sabba-
ticals. Diese Optionen sind jedoch 
mit erheblichen finanziellen Einbu-
ßen verbunden und daher für viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wenig attraktiv.

Wer eine Ausbildung starten möchte, 
sollte sich rechtzeitig informieren. Es 
bleibt abzuwarten, ob und wann eine 
neue diesbezügliche Fördermöglich-
keit geschaffen wird.

Beim klassischen Ferialjob handelt 
es sich um Schüler oder Studenten, 
die sich im Sommer etwas dazu-
verdienen möchten. Sie müssen vor 
Arbeitsantritt vom Dienstgeber bei 
der Österreichischen Gesundheits-
kasse (ÖGK) angemeldet werden 
und es gelten alle arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen, wie z.B. der Kollek-
tivvertrag. 

Wer über der Geringfügigkeitsgrenze 
von 551,10 € pro Monat (Wert 2025) 
verdient, ist bei der ÖGK voll versi-
chert. Verdient der Arbeitnehmer 
monatlich unter dieser Grenze, ist er 
nur unfallversichert. Wenn ein Ferialar-
beitnehmer nur in den Ferien arbeitet, 
erhält er wahrscheinlich trotz Über-
schreiten der Geringfügigkeitsgrenze 
die gesamte bezahlte Lohnsteuer von 
der Finanz retour.

Für den Bezug der Familienbeihilfe 
muss auf die Höhe des Zuverdienstes 
geachtet werden. Für Jugendliche bis 
zum 19. Geburtstag wirkt sich der 
Zuverdienst nicht auf den Familienbei-
hilfebezug aus. Ab dem Kalenderjahr 
in das der 20. Geburtstag fällt, wird es 
jedoch heikel: Übersteigt das Einkom-
men die Grenze von 17.212 € im Jahr 
(Wert: 2025), entfällt die Familienbeihil-
fe stufenweise. 

Um böse Überraschungen zu vermei-
den, sollten auch die Voraussetzungen 
für die Studienbeihilfe geprüft werden.
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S T E U E R L I C H E  A B S E T Z B A R K E I T

Grünes, gelbes und rotes Licht für Absetzbarkeit
Steuerlich geltend machen kann man grundsätzlich nur, was ausschließlich betrieblich 
veranlasst ist. Bei „gelbem Licht“ wird genau geprüft.

Betriebsausgaben sind jene Aufwen-
dungen, die durch den Betrieb veran-
lasst sind. Das bedeutet: Sie müssen 
in einem klaren wirtschaftlichen Zu-
sammenhang mit dem Unternehmen 
stehen. Doch was darf man tatsächlich 
steuerlich absetzen – und was nicht?

Grünes Licht: Eindeutige 
Betriebsausgaben

Beispiele unstrittiger Betriebsausgaben:

	● Wareneinkauf und Materialkosten: 
Alles, was zur Herstellung oder zum 
Weiterverkauf bestimmt ist – von Roh-
stoffen bis zu Handelswaren

	● Miet- und Pachtzahlungen für betriebli-
che Räumlichkeiten

	● Löhne, Gehälter und Lohnnebenkosten 
für Mitarbeiter

	● Eigene Sozialversicherung (SVS)
	● Reisekosten, sofern nahezu ausschließ-

lich betrieblich veranlasst (z.B. Kunden-
termine, Messen)

	● Fort- und Weiterbildungskosten, die 
in direktem Zusammenhang mit der 

betrieblichen Tätigkeit stehen
	● Telefon-, Internet- und Bürokosten
	● Beratungskosten, z.B. für Steuer- oder 

Rechtsberatung
	● Arbeitsmittel: Computer, Fachliteratur,  

Werkzeuge – sofern nahezu aus-
schließlich betrieblich genutzt –  
in Form von:
	– Absetzung für Abnutzung (AfA) für 

betrieblich genutzte Anlagegüter 
oder

	– Sofortabsetzung geringwertiger 
Wirtschaftsgüter (GWG) bis 1.000 €

	● Betriebsbezogene Steuern und Abga-
ben (z.B. Kommunalsteuer, Grundsteu-
er) – aber nicht die Einkommensteuer

	● Beiträge zu Berufsverbänden und 
Kammern

	● Zinsen für betriebliche Kredite

Rotes Licht: Nicht absetzbare 
Ausgaben

Privat veranlasste Ausgaben sind nicht 
absetzbar, auch nicht anteilig, selbst bei 
beruflicher Nutzung. Auch gesetzlich 
oder durch Rechtsprechung ausdrücklich 

ausgeschlossene Kosten sind nicht ab-
zugsfähig. Beispiele:

	● Haushalts- und Lebenshaltungskosten: 
normale Privatkleidung, Miete der 
Privatwohnung, Lebensmittel

	● Erholungsaufwendungen: Urlaube, 
Wochenendausflüge

	● Freizeitgestaltung: Sport, Hobbys, 
kulturelle Veranstaltungen, allgemeine 
Gesundheitsvorsorge

	● Gegenstände des höchstpersönlichen 
Gebrauchs: Brille, Uhr, Hörgeräte

	● Strafen: z.B. Verkehrsdelikt
	● Luxus- und Repräsentationsausgaben

Gelbes Licht: Kritische oder 
teilbare Ausgaben

Diese Ausgabenkategorien werden vom 
Finanzamt besonders genau geprüft:

	● Bewirtungskosten: Zu 50 % absetz-
bar – aber nur bei klarer betrieblicher 
Veranlassung und Nachweisbarkeit 
(z.B. Geschäftsessen mit Kunden)

	● Geschenke: unproblematisch nur mit 
Logo, Nachweis der Werbung und  
bis 40 €

	● Aufteilbare Aufwendungen: Wenn 
betrieblich und privat klar trennbar, 
ist eine Aufteilung zulässig – etwa bei 
Kfz oder Gebäuden (nach Km bzw. 
Quadratmetern)

	● Familienheimfahrten und doppelte 
Haushaltsführung: Nur unter strengen 
Voraussetzungen absetzbar

Strafen vermeiden

Wer in seiner Steuererklärung nicht ab-
ziehbare Ausgaben absetzt, riskiert Stra-
fen wegen Steuerhinterziehung. Strittige 
Ausgaben, die auf einer vertretbaren 
Rechtsansicht beruhen, sollten nachvoll-
ziehbar offengelegt werden – etwa in ei-
ner Beilage zur Steuererklärung.

Tipp: Ausgaben-ABC
https://findok.bmf.gv.at
Suche: ABC Betriebsausgaben
Suche: ABC Lebensführung

Betriebsausgaben:  
Was ist absetzbar?

Ya
ko

bc
hu
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Wer reist und die Kosten 
steuerlich geltend machen 
will, sollte nachweisen kön-
nen, dass dies ausschließlich 
betrieblich veranlasst ist.

https://findok.bmf.gv.at
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Steuerhäppchen

Uwe Seebacher
Edition a
Effizient faul
Minimaler Aufwand – 
maximaler Erfolg Ed

iti
on

 a

ÖNACE  
Kontaktdaten zu  
Statistik Austria
Ab 1.1.2025 gilt die überarbeitete ös-
terreichische Klassifikation der wirt-
schaftlichen Tätigkeiten (ÖNACE). 
Unternehmen erhalten ihren neuen 
ÖNACE-Code in der ersten Jahres-
hälfte 2025 von der Statistik Austria 
mittels einer Klassifikationsmitteilung. 
Bei Richtigkeit ist diese zu bestätigen, 
Änderungen am zugeteilten Code sind 
mittels Formulars zu beantragen. 
 
Hotline Statistik Austria:
Tel.: +43 1 711 28-8686 (Mo.–Fr., 
8–13 Uhr), E-Mail: klm@statistik.gv.at
Die Klassifikationsmitteilung enthält 
auch die Zugangsdaten zum Statistik 
Austria Portal.

OP in Privat
spital als außer-
gewöhnliche 
Belastung

Damit Kosten steuerlich als außer-
gewöhnliche (ag) Belastung geltend 
gemacht werden können, müssen sie 
außergewöhnlich sein, zwangsläufig 
anfallen und die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Steuerpflichtigen 
wesentlich beeinträchtigen. Operati-
onen im Privatspital gelten nur dann 
als ag Belastung, wenn sie medizinisch 
notwendig sind und eine Behandlung 
im öffentlichen Spital nicht möglich 
oder unzumutbar wäre.

Tipp: Holen Sie am besten eine Bestä-
tigung über die Unmöglichkeit oder 
Unzumutbarkeit einer öffentlichen Be-
handlung ein - wie z.B. über die voraus-
sichtliche Wartezeit mit Schmerzen.

EORI checken
EORI steht für Economic Operators 
Registration and Identification. Die EO-
RI-Nummer dient der Identifizierung 
von Unternehmen und Personen im 
Zollverfahren. Seit 6. Juni 2024 ist on-
line eine Selbstregistrierung über das 
Portal „Zoll/Customs Decisions Austria“ 
möglich. Bestehende EORI-Registrie-
rungen sind weiterhin gültig. Die Gül-
tigkeit einer EORI-Nummer kann direkt 
im Portal geprüft werden. Für Ände-
rungen der Stammdaten ist das Com-
petence Center-Kundenadministration 
zuständig. Doppelregistrierungen sind 
nicht zulässig.

Kleintransporter: 
Aus für NoVA

Ab dem 1. Juli 2025 wird die Norm-
verbrauchsabgabe (NoVA) für Klein-
transporter (Klasse N1 bis 3,5 t) wieder 
abgeschafft. Dies soll Unternehmen 
finanziell entlasten und Neuinvestitio-
nen in den Fuhrpark fördern. Die No-
VA-Pflicht wird durch die Neuregelung 
auf Fahrzeuge zur Personenbeförde-
rung beschränkt. Die Änderung gilt nur 
für Neuzulassungen ab 1. Juli 2025 und 
nicht rückwirkend. Für Vorführfahr-
zeuge und Tageszulassungen gibt es 
Übergangsregelungen.

Effizient faul
In Effizient faul zeigt Uwe Seebacher, 
wie man weniger arbeitet, mehr er-
reicht und dabei entspannt bleibt. An-
statt sich im hektischen Arbeitsalltag 
zu verlieren, plädiert er für smarte 
Priorisierung und gezielten Ressour-
ceneinsatz. Seebacher verbindet wis-
senschaftliche Erkenntnisse mit prak-
tischen Tipps und motiviert dazu, sich 
die Arbeit mit Hilfe von Templates zu 
erleichtern. Effizienz bedeutet für ihn 
nicht mehr Arbeit zu erledigen, son-
dern die gewonnene Zeit in Kreativität 
und persönliche Weiterentwicklung zu 
investieren.

Pfand bei Ein-
nahmen-Ausga-
ben-Rechner

Seit 1. Jänner 2025 gilt in Österreich 
auf Einweggetränkeverpackungen aus 
Kunststoff oder Metall mit 0,1 bis 3 Li-
ter Inhalt ein Pfand von 0,25 € je Ver-
packung. Beim EAR gilt dieses Pfand 
als durchlaufender Posten: Die verein-
nahmten Pfandbeträge sind keine Be-
triebseinnahmen, die Rückzahlung an 
den Kunden ist keine Betriebsausgabe. 
Das Pfand wird mit 0 % Umsatzsteuer 
separat ausgewiesen und sollte auf ei-
nem eigenen Konto gebucht werden. 
In Fällen von Schwund oder unverkäuf-
licher Ware kann das Einwegpfand ge-
winnmindernd verbucht werden.

mailto:klm%40statistik.gv.at?subject=


8 3. Quartal 2025

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: 
PROFUNDIA Wirtschaftstreuhand GmbH, 
1200 Wien | Redaktion und Gestaltung: 
www.november.at | P.b.b. Verlagspostamt 
1020 Wien | Druck: gugler, 3390 Melk 
Die veröffentlichten Beiträge sind urheber
rechtlich geschützt und ohne Gewähr.

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen  
Umweltzeichens. gugler*print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at

UW-Nr. 609

Antarktis statt Wien: USA  
fordern Zoll von Pinguinen

Auf Heard und den McDonald-
inseln nahe der Antarktis gibt es 
Eis, Schnee, Vulkane sowie Pin-
guine, Robben und Vögel. Diese 
Inselgruppe wird von Australien 
beansprucht. Für Verwunderung 
sorgte eine US-Zollankündigung, 
die Exporte von dort mit Strafzöl-
len belegen wollte.

Auslöser waren Maschinenliefe-
rungen einer österreichischen 
Firma, auf deren Zollpapieren 
irrtümlich „Vienna, Heard and 
McDonald Islands“ als Adresse 
angegeben war. Wien wurde so-
mit arktisch und Austria wieder 
mit Australia verwechselt – dies-
mal sogar von einer Weltmacht. 
Der australische Handelsminister 
sprach von einem „klaren Feh-
ler“. Die Pinguine kommentierten 
nicht. 

Z O L L - W I R R W A R R

Antarktis-Zölle
Pinguine, Robben und Vögel zahlen 
zumeist keine Zölle …

Zölle hängen von Lieferart ab
Wer den Zoll trägt, hängt vom vereinbarten Incoterm ab.  
Zumeist ist es der Importeur.

Incoterms regeln die 
Zollverantwortung 
im Außenhandel

Steuervorauszahlungen zu hoch?

Bis zum 30. September 2025 können Steuerpflichtige beim Finanzamt eine Herabsetzung der Einkommen- oder Körperschaft-
steuervorauszahlungen für 2025 beantragen – auch auf null bzw. 500 € Mindestkörperschaftsteuer, falls etwa mit Verlusten zu 
rechnen ist. Wichtig ist eine fundierte Prognoserechnung über die erwarteten Einkünfte.

Z Ö L L E

kuriosFiskurios

Wer bei internationalen Lieferungen für 
die Verzollung zuständig ist, hängt von 
der vertraglichen Gestaltung ab. In der 
Praxis greifen Unternehmen auf die In-
coterms zurück – weltweit einheitliche 
Lieferbedingungen, herausgegeben von 
der Internationalen Handelskammer 
(ICC). Seit dem 1. Januar 2020 gilt die ak-
tuelle Fassung der Incoterms von 2020.

Die Incoterms regeln unter anderem, wer 
die Transportkosten trägt und wo das Ri-
siko übergeht. Bei fast allen Klauseln ist 
der Käufer als Importeur für die Verzol-
lung verantwortlich. Lediglich die Klausel 
DDP („Delivered Duty Paid“) verpflichtet 
den Verkäufer zur Einfuhrverzollung im 
Bestimmungsland. 

Wer den Zoll tatsächlich wirtschaftlich 
trägt, hängt von der individuellen Markt-
position ab. In einem stark umkämpften 
Markt mit vielen Mitbewerbern wird der 
österreichische Verkäufer die Preise sen-
ken müssen, um langfristig wettbewerbs-
fähig zu bleiben. 

Buchhalterische Auswirkungen

Die Incoterms haben auch Auswirkungen 
auf den Zeitpunkt der Verbuchung. Wäh-
rend es bei einem Einnahmen-Ausgaben-
Rechner auf den Zahlungszeitpunkt an-
kommt, ist bei Bilanzierern der Zeitpunkt 
des Gefahrenübergangs maßgeblich. 
Der Gewinn gilt dann als realisiert, wenn 
die Gefahr des zufälligen Untergangs der 
Ware bereits beim Käufer liegt. 

Warenexporte in Drittstaaten wie die 
USA sind umsatzsteuerbefreit. Ein gülti-
ger Ausfuhrnachweis ist dafür Pflicht. Die 
Anforderungen daran hängen von der 
konkreten Lieferart ab (Lieferung, Ver-
sendung oder Abholung). Wir beraten Sie 
dazu gerne!

Eine Übersicht zu den  
Incoterms 2020 sowie Info-Links 
finden Sie in der impuls plus* 
Online-Fassung.




